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Besoldungsabzüge während
des Militärdienstes
Von H. Frei, Zürich.

I.
Gleichzeitig mit den Vorlagen über die Ausrichtung

von Teuerungszulagen an das Staatspersonal und an
die staatlichen Rentenbezüger pro 1945 legte der Re-
gierungsrat dem Parlament einen Antrag auf Aende-
rung des Beschlusses des Kantonsrates «über die Be-
soldungen der im Militärdienst stehenden Beamten,
Angestellten und Arbeiter» vom 13. November 1939
vor. Die Vorlage sah neben einigen Aenderungen in
bezug auf die Bestimmungen für das provisorisch an-
gestellte Personal eine Erhöhung des Teilgehalts wäh-
rend des Militärdienstes um je 5 % und eine Herab-
Setzung der Soldabzüge um 50 % vor. Am 27. Dezem-
her 1945 stimmte der Kantonsrat dem Antrag des
Regierungsrates zu. Damit erhielten die Artikel n
und HI des Beschlusses vom 13. November 1939 mit
Wirkung ab 1. Januar 1945 folgende Fassung:

Art. II. Den festangestellten Beamten, Angestellten
xind Arbeitern, die sich im Militärdienst befinden,
wird ein Teilgehalt ausgerichtet. Das Teilgehalt be-
trägt:
1. Für Ledige ohne Unterstützungspflicht 45 %
2. für Ledige mit Unterstützungspflichten,

je nach Art und Höhe derselben 55—75 %
3. für Verheiratete ohne Kinder 75 %
4. für Verheiratete mit 1—2 Kindern oder

mit Unterstützungspflichten 85 %
5. für jedes weitere Kind unter 19 Jahren

und für jede in Erfüllung einer gesetz-
liehen Pflicht unterstützte erwerbsun-
fähige Person weitere 5 %

höchstens jedoch 95 % des vollen Gehaltes.
Art. III. Erhalten Beamte, Angestellte und Arbeiter

während ihres Militärdienstes einen Gradsold von
mehr als Fr. 5.— im Tag, so wird ihr Teilgehalt um
folgende Beträge herabgesetzt:
Bei einem Gradsold von

über Fr. 5.—• bis Fr. 10.— im Tag um 5 %
über Fr. 10.— bis Fr. 15.— im Tag um 10 %
über Fr. 15.—- bis Fr. 20.— im Tag um 15 %
über Fr. 20.— im Tag um 20% des
erhaltenen Soldes.

Diese Vorlage war den Personalverbänden mit den
Vorlagen über die Teuerungszulagen Mitte November
1944 zur Vernehmlassung zugestellt worden. Sie ent-
hielt damals für das Teilgehalt eines Verheirateten
mit 1 Kind einen Ansatz von 80 %. Auf Antrag der
Verbände wurden dann die Verheirateten mit einem
Kind analog den Bestimmungen der alten Vorlage den
Verheirateten mit 2 Kindern gleichgestellt, d. h. ihr
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Teilgehalt wurde auf 85 % erhöht. Dagegen lehnte
die Finanzdirektion einen weitern Antrag auf Er-
höhung des Ansatzes für Ledige ohne Unterstützung?-
pflicht auf 50 % ab. Ebenso wurde das Begehren des
Personals auf Aufnahme eines neuen Artikels folgen-
den Wortlautes abgelehnt:

«Die Lohn- und Soldabzüge erfolgen bei Aktiv-
dienstleistungen bis zu 30 Tagen im Kalenderjahr;
für weitere Dienstleistungen im selben Jahr findet
ein Abzug nicht statt.»

Finanzdirektor Dr. Streuli teilte anlässlich der Be-
kanntgabe der Vorlage betr. die Militärabzüge ferner
mit, er werde dem Regierungsrat beantragen, den § 33
der Vollziehungsbestimmungen zum Kantonsratsbe-
sclihiss über die Besoldungen der im Militärdienst
stehenden Beamten, Angestellten und Arbeiter, nach
welchem bis heute der Besoldungsabzug bei Lehrern
auch bei Militärdienst während der ordentlichen
Schulferien im vollen Umfange vorgenommen wurde,
wie folgt abzuändern:

«Die Kürzung des Gehaltes im Sinne der Art. II
und ni des Kantonsratsbeschlusses wird bei Militär-
dienst während der ordentlichen Ferien rwr zur Hö/fte
vorgenommen.»

Ein Antrag der Personalverbände auf völlige Auf-
liebung der Abzüge während der Ferien blieb ohne
Erfolg.

Am 11. Januar 1945 wurde der Antrag der Finanz-
direktion auf eine hälftige Reduktion der Militär-
abzüge (Abzüge am Gehalt und Soldabzüge) während
der ordentlichen Ferien vom Regierungsrat zum Be-
schluss erhoben. Er tritt mit Wirkung ab 1. Januar
1945 in Kraft.

II.
Damit hat eine Angelegenheit ihre vorläufige Erledi-

gung gefunden, die den Vorstand des ZKLV schon seit
dem Jahre 1940 stark beschäftigte. Nachdem der Kanto-
nalvorstand vorerst mit einzelnen Vertretern der Mittel-
und Hochschule Fühlung genommen hatte, gelangte
er Ende 1940 mit einer Zuschrift an die Universität
und an den Verband der Lehrer an den staatlichen
Mittelschulen des Kantons Zürich, in welcher er
diese ersuchte, eine evtl. Eingabe des ZKLV an den

Regierungsrat in der Frage der Ferienabzüge zu unter-
stützen. Während der Senatsausschuss der Universität
bereit war, eine Eingabe an die Behörden zu un-
terzeichnen, falls eine solche Eingabe von den Ver-
tretern aller Schidstufen unterzeichnet werde, lehnte
der Verband der Lehrer an den staatlichen Mittel-
schulen eine Unterstützung der geplanten Aktion ab.

Ende 1941 wandte sich der ZKLV in der Angelegen-
heit erneut an die Universität und an die Mittelschul-
lehrer, und am 28. Januar 1942 konnte dem Regie-
rungsrat eine vom Rektorat der Universität, vom Ver-
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band der Lehrer an den staatlichen Mittelschulen und
vom Zürch. Kant. Lehrerverein unterzeichnete Ein-
gäbe zugestellt werden. Die Regierung wurde darin
ersucht, § 33 der Vollziehungsbestimmungen zum
Kantonsratsbescliluss vom 13. November 1939 wie folgt
abzuändern und zu ergänzen:

«Die Kürzung der Gehälter im Sinne des Art. DI
des Kantonsratsbeschlusses (Abzüge am Gradsold)
wird auch bei Militärdienst während der ordentlichen
Ferien vorgenommen, dagegen werden die Abzüge im
Sinne des Art. II des Kantonsratsbeschlusses (Abzüge
an der Besoldung) während dieser Zeit auf die Hälfte
reduziert.»

Am 9. Juli 1942 wurden die Eiiigabesteller vom
negativen Entscheid des Regierungsrates in Kenntnis
gesetzt. Begründet wurde der Beschluss des Regie-
rungsrates vor allem damit, dass eine Reduktion der
Militärabzüge während der Ferien eine ungerecht-
fertigte Begünstigung der Lehrer gegenüber den iibri-
gen Personalkategorien bedeuten würde. Die Eingabe
der Lehrerschaft und die Antwort des Regierungsrates
sind seinerzeit in Nr. 15/1942 des «Päd. Beob.» im
Wortlaut veröffentlicht wordeil.

Da bei dieser Einstellung des Regierungsrates eine
weitere Eingabe zwecklos gewesen wäre, und da sich
ferner weder die Universität noch die Lehrer an den
staatlichen Mittelschulen zur Unterzeichnung einer
zweiten Eingabe hätten bereit erklären können, sali
sich der Kantonalvorstand veranlasst, auf eine Weiter-
Verfolgung der Angelegenheit vorläufig zu verzichten.
Dagegen versuchte er in der Folge über die Konferenz
der Personalverbände auf eine allgemeine Reduktion
der Militärabzüge hinzuwirken. Schon im Herbst 1942
stellte der ZKLV anlässlich einer Personalkonferenz
den Antrag, die Verbände möchten den Regierungsrat
in einer Eingabe ersuchen, dem Kantonsrat zu bean-
tragen, den Beschluss des Kantonsrates «über die Be-
soldungen der im Militärdienst stehenden Beamten,
Angestellten und Arbeiter» vom 13. November 1939
dahin abzuändern, dass für die ersten 30 Tage Militär-
dienst während eines J ahres kein Besoldungsabzug er-
folgt. Leider konnten sich die Vertreter des Verban-
des des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) mit
einer solchen Aktion nicht einverstanden erklären.
Ein zweiter Vorstoss des ZKLV im gleichen Sinne, im
Herbst 1943, blieb wieder erfolglos. Da damals erklärt
wurde, die Finanzdirektion beabsichtige ohnehin, dem
Kantonsrat in nächster Zeit eine Reduktion der Mili-
tärabzüge zu beantragen, wurde beschlossen, die in
Aussicht gestellte Vorlage abzuwarten. Die Vorlage
liess jedoch ein volles Jahr auf sich warten.

Am 14. Juli 1944 beschloss der Stadtrat von Zürich,
von einem Abzug an der Besoldung der Lehrer während
des in den ordentlichen Schulferien geleisteten Mili-
tärdienstes mit Wirkung ab 1. Juli 1944 abzusehen.
Miteinbezogen waren dabei auch die auf dem Grad-
sold und allfälligem Frauenverdienst berechneten Kür-
zungen. Diese Neuregelung war im Hinblick auf einen
frühern Beschluss des Stadtrates getroffen worden,
wonach bei den städtischen Beamten, Angestellten
und Arbeitern seit dem 1. Januar 1944 kerne Verkür-
zung der Ferien infolge Militärdienstleistung mehr
vorgenommen wird.

Da gemäss den Mitteilungen der Finanzdirektion
des Kantons Zürich anlässlich der Konferenz mit den
Personalverbänden vom 15. September 1944 auch im

Kanton Zürich die Absicht bestund, die Bestimmun-
gen aufzuheben, nach welchen bis anhin den Beamten.
Augestellten und Arbeitern des Kantons der normale
Ferienanspruch nach Massgabe des geleisteten Militär-
dienstes gekürzt wurde, gelangten die Universität, der
Verband der Lehrer an den staatlichen Mittelschulen
und der ZKLV auf Anregung des Kantonalvorstandes
am 30. September 1944 mit einer neuen Eingabe an
den Regierungsrat. Die Lehrerschaft ersuchte darin
die Regierung, sie möchte analog dem Vorgehen des

Stadtrates von Zürich bei einer Aufhebung der bis-
herigen Bestimmungen über die Anrechnung des

Militärdienstes an den Ferienansprüchen gleichzeitig
und mit Wirkung ab gleichem Datum auch den § 33

der Vollziehungsbestimmungen wie folgt abändern:
«Bei Militärdienst während der orden fiZicZi en Ferien

/indet feeine Kürzung des GehaZt-es im Sinne der Ar-
iifeeZ // und /// des KaretoresratsbeschZirsses statt.»

Die Eingabe nimmt Bezug auf die oben erwähnten
Beschlüsse in der Stadt Zürich und auf die auch im
Kanton beabsichtigte Aenderung der Bestimmungen
betreffend die Anrechnung des Militärdienstes an den
Ferienansprüchen, sowie auf die Ausführungen des

Regierungsrates in der Begründung zur Ablehnung
unseres ersten Gesuches vom 28. Januar 1942. In der
genannten Begründung wurde ausgeführt, den in § 33

enthaltenen Bestimmungen liege der Gedanke zu
Grunde, dass der Verzicht auf die Kürzung der Be-
soldung während der Ferien eine ungerechtfertigte
Begünstigung der Lehrer gegenüber den übrigen Per-
sonalkategorien bedeuten würde. Den übrigen Be-
amten und Angestellten werde nicht nur für jede
Dienstleistung grundsätzlich der gesetzliche Besol-
dungsabzug vorgenommen, es werde ihnen zudem der
normale Ferienanspruch nach Massgabe der Abwesen-
heit im Amt gekürzt. Eine solche Regelung könne
bei den Lehrern von vornherein nicht in Anwendung
gebracht werden, da die Schulferien zeitlich festgelegt
sind und vom einzelnen Lehrer nicht frei gewählt
werden können.

Die Eingabe der Lehrerschaft vom 30. September
1944 führt dann wörtlich aus:

«Auf das in miserer Eingabe (vom 28. Januar 1942)
aufgeführte Hauptargument, ein Lohnabzug während
der Ferien stelle eine Verletzimg des anerkannten und
sonst überall zur Anwendimg gelangenden Grund-
satzes dar, dass em Besoldungsabzug nur gemacht
werden dürfe, wenn eine Arbeitsversäumnis vorliegt,
wurde in der Begründung zum regierungsrätlichen
Entscheid nicht eingegangen. Wir glauben daraus
schliessen zu dürfen, dass der Regierungsrat unsere dies-

bezüglichen Einwendungen anerkennt, und dass die von
ihm in der Begründung aufgeführten formellen Beden-
ken, d. h. die evtl. Benachteiligung der übrigen Staat-
liehen Funktionäre gegenüber der Lehrerschaft, für
seinen Standpunkt massgebend waren. Diese Benach-
teiligung bestünde nach den Ausführungen des Re-

gierungsrates darin, dass die Beamten und Angestellten
neben dem Besoldungsabzug auch noefe eine Ferien-
einbwsse nac/i MassgaZ>e iZirer Abwesenheit nom Amt
erleiden.

Mit der in Aussicht genommenen Aufhebung der
bisherigen Bestimmungen, wonach den kantonalen
Beamten, Angestellten und Arbeitern der normale
Ferienanspruch infolge Militärdienstes gekürzt wird,
fällt auch das ausschlaggebende Argument gegen unser
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Gesuch auf Aenderung des § 33 dahin. Wir erachten
es daher als gerecht, dass gleichzeitig mit einer Be-
Schlussfassung über die Aufhebung der genannten
Bestimmungen auch der § 33 der Vollziehungsbestim-
mungen zum Kantonsratsbeschluss vom 13. November
1939 im Sinne miseres Gesuches abgeändert wird. Da-
mit würde ein Zustand beseitigt, der bisher von
der Lehrerschaft aller Schulstufen als unbillig und
stossend empfunden wurde.»

/Fortsetzung /o/gtj

Zürch. Kant. Lehrerverein
14. Sitzung des Kantonalvorstandes
Mon tog, den 7 8. Dezember 1944, in Zürich

1. H. Greuter referierte über die bis heute ein-
gegangenen Erhebungsbogen für die Statistik des SLV
über die Besoldungsverhältnisse der Lehrer. Zu Be-
ginn des neuen Jahres wird der Vorstand erneut an
die Sektionen gelangen, aus deren Bezirken das Er-
hebungsmaterial noch aussteht.

2. Der Vorstand nahm Kenntnis vom Ergebnis der
Verhandlungen der Personalverbände mit der kanto-
nalen Finanzdirektion über die Vorlagen betreffend
die Ausrichtung von Teuerungszulagen an das Staats-
personal und an die staatlichen Rentenbezüger. Im
Gegensatz zu früheren Jahren konnte eine Einigung
nicht erzielt werden, da die Finanzdirektion die Be-
gehren der Personalorganisationen — eine bessere Be-
rücksichtigung der untern Besoldungskategorien bei
den Teuerungszulagen an das Staatspersonal und eine
Heraufsetzung der Bezugsgrenzen für die Zulagen an
die Rentner — ablehnte. Die Verbände beschlossen
deshalb, mit einer Eingabe an die vom Bureau des
Kantonsrates zu bestimmende Kommission, der die Be-
ratung des Geschäftes überwiesen werden soll, zu ge-
langen.

3. Nach den Bestimmungen zu der eidgenössischen
Wehrsteuer muss ein Pensionierter, der zu Beginn der
Taxationsperiode in den Ruhestand tritt, noch zwei
Jahre lang seine volle Besoldung versteuern. Der
Kantonalvorstand ersuchte daher Ende Februar 1944
den Schweizerischen Lehrerverein und den Kantonal-
Zürcherischen Verband der Festbesoldeten dahin zu
wirken, dass die NAG, der die genannten Organisatio-
nen angeschlossen sind, bei den eidgenössischen Instan-
zen vorstellig werde, um diese Härte beim Bezug der
Wehrsteuer auszumerzen. Unserm Wunsche gemäss
leitete der SLV unser Begehren an die NAG weiter,
welche eine entsprechende Eingabe an das eidg.
Finanzdepartement richtete. Ueber eine Antwort von
dieser Seite ist uns bis heute noch kein Bericht zu-
gegangen. Mit Zuschrift vom 1. Dezember teilte uns
nun auch der KZVF mit, dass er die Berechtigung
unseres Begehrens voll anerkenne. Für das Jahr 1945
sei eine Aenderung jedoch kaum mehr möglich, da
die Wehrsteuer sich auf einen Vollmachtenbeschluss
stützt, der auf die Jahre 1941 bis 1945 befristet ist.
Da für das Jahr 1949 die Aufstellung eines definitiven
eidgenössischen Finanzprogramms vorgesehen sei,
werde sich den Vertretern der NAG dannzumal Ge-
legenheit bieten, im Sinne unserer Eingabe zu wirken.
— Der Kantonalvorstand ist der Auffassung, dass
schon für die Zwischenzeit 1946 bis 1948 etwas er-
reicht werden sollte, und er beschloss, in diesem Sinne
erneut an den SLV und KZVF zu gelangen.

dl)

4. Der "Vorstand beschloss, den in den Nrn. 13 und
14/1942 und in der Nr. 14/1943 des «Pädagogischen
Beobachters» erschienenen Ueberblick über die Zeit-
ereignisse (Verfasser Dr. A. Specker) fortzusetzen. Der
bisher im «Pädagogischen Beobachter» erschienene
Ueberblick reichte bis Ende August 1943.

5. Im Zusammenhang mit den Fragen, die durcli
die alidierung der Wahl von zwei Vertretern der
Kantonalen Schulsynode hi den Erziehungsrat durch
den Kantonsrat aufgeworfen wurden, ist auch die
Frage der Stimniberechtigung an der Schulsynode zu
prüfen. Der Synodalvorstand ersuchte daher den
ZKLV um Einholung eines diesbezüglichen Rechts-
gutachtens. Der Vorstand beschloss, dem Gesuche zu
entsprechen. F.

Aus dem Arbeitsprogramm
der Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Zürich
Sitzungen, t/es 1 ors/aut/es nom 77. November 7944 und
zusammen mit t/en Prösit/enten t/erßezirA-skon/erenzen
am 20. Januar 7945.

An 10 Mittwochnachmittagen, vom Januar bis März,
findet in Winterthur em Französischkurs für Phonetik
und Konversation statt. Er wird geleitet von Mme
Peyrollaz, früherer Assistentin am Institut de Phone-
tique in Paris, und ist von 25 Teilnehmern besucht.
Die dabei gemachten Erfahrungen werden für den
Vorstand wegleitend sein bei der Veranstaltung wei-
terer Kurse in Französisch und anderen Fremdspra-
chen.

Parallel mit einer erzieliungsrätlichen Kommission
prüft eine vom Vorstand eingesetzte Arbeitsgruppe
das Stue/ienreg/ement /ür Sekum/ar/ahrer. Eine erste
Aussprache hat bereits an der letzten Jahresversamm-
lung stattgefunden; im Laufe des Jahres werden die
beiden Kommissionen ihre Ergebnisse vergleichen.

Eine von Synodalpräsident Paul Hertli geleitete
Arbeitsgemeinschaft untersucht die Möglichkeiten, das

psychotechnisclie Prüfungsverfahren für die Au/-
nähmeprü/imgen m c/ie Sekunc7ar.sc/utZe zu verwerten,
um dadurch die bisherigen Aufgaben zu ergänzen.

Auf Anregung von Kollege Walter Rutsch in Win-
terthur prüft der Vorstand zusammen mit dem Ver-
ein für Knabenhandarbeit die Herausgabe von Sfctz-
zenb/äftern zum Geschie/usunferrtcht und von Wand-
karten ztir Geschichte. Die Lehrerschaft wird Ge-

legenheit erhalten, die Entwürfe an einer Ausstellung
im Pestalozzianum zu sehen. Später kann eine Fach-
konferenz über ihre endgültige Gestaltung beraten.

An das mit den ostschweizerischen Konferenzen ge-
meinsam herausgegebene Jahrbuch 7945 wird Zürich
Aufgaben mit Mehrfachlösungen von Rud. Weiss so-
wie Dictées, Thèmes et Répétitions für die 2. Klasse

von Jakob Ess beisteuern. Die Kollegen sind-eilige-
laden, Arbeiten für spätere Jahre bereitzustellen.

Einige Lehrmitte/ sind in Umarbeitung begriffen.
Das Italienischbuch «Parliamo» von H. Brandenberger
wird in etwas veränderter Gestalt etwa 1946 erschei-
nen. — Die Morceaux gradués von Dr. H. Hoesli sol-
len in neuer Auflage vereinfacht erscheinen. — Der
Entwurf zu einem neuen Grammatiklehrmittel geht
zur Prüfung an eine erziebungsrätlicbe Kommission.

7. J. Ess.
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Zu den Steuererklärungen 1945
I. Staats- und Gemeindesteuern

Neue Verhandlungen des Kantonalvorstandes mit
den kantonalen SteuerOrganen, die im Jahre 1941 her-
abgesetzten Beträge der Pauschalabziige für Berufs-
ausgaben wieder auf die früheren Ansätze zu erhöhen,
sind leider ohne Ergebnis gebliehen. Es gelten dem-
zufolge pro 1945 folgende Bestimmungen:

1. Als Pauschalabzüge für Berufsausgaben werden
von den kantonalen Steuerorganen anerkannt:

ländliche städtische Verhältnisse

Primarlehrer Fr. 150.— Fr. 200.—
Sekundarlehrer Fr. 250.— Fr. 300.—

Höhere Abzüge müssen belegt werden können.

2. Den in der vorstehenden Ziff. 1 erwähnten Ab-
zügen wird die Ortsklasseneinteilung zugrunde ge-
legt, welche für die Berechnung der Lohnausfallent-
Schädigung massgebend ist. Als Gemeinden mit städ-
tischen Verhältnissen gelten: Dietikon, Dübendorf
fmit Gfenn, Hermikon, Stettbach), Erlenbach, Feuer-
thalen (mit Langwiesen), Herrliberg (nur Ort, ohne
Rütihof, Wetzwil), Horgen (mit Arn, Horgenberg;
ohne Sihlbrugg, Sihlwald), Kilchberg, Küsnacht (mit
Goldbach; ohne Förch, Limberg), Meilen (mit Feld-
meilen, Obermeilen), Oberrieden, Rüschlikon, Schlie-
ren, Thalwil (mit Gattikon), Unterengstringen (ohne
Fahrweid, Kloster Fahr), Wädenswil (mit Au, Lang-
rüti), Wallisellen (mit Rieden), Winterthur (Stadt,
mit Hegi, Niederfeld, Oberwinterthur, Seen, Töss,
Veltheim, Wülflingen; ohne Randgebiete), Zollikon
(mit Zollikerberg), Zürich (ganzes Stadtgebiet).

3. Ausser den obigen Pauscbalabzügen kommt noch
ein Abzug für Fahrtauslagen in Betracht, sofern die
Entfernung vom Wohnort zur Arbeitsstätte eine halbe
Gehstunde erreicht.

4. In bezug auf die Nebeneinkünfte wurde von der
Finanzdirektion folgende Verfügung erlassen:

Beziehen Primär- und Sekundarlehrer Nebenein-
künfte infolge behördlicher Zuteilung von Nebenauf-
gaben (Hausvorstand, Kustos, Erteilung von Kursen
und dergleichen), so sind weitere Abzüge nicht zu-
lässig.

Fliessen Nebeneinkünfte dagegen aus privater Tä-
tigkeit (Privatunterricht, Vereinsleitung, künstlerische
Tätigkeit und dergleichen) den genannten Steuer-
Pflichtigen zu, so dürfen sie unter Forfoe/taZf des iVae/i-
iceises Ziö/iercr Ausgaben für diese Sondertätigkeit
20 % der Einnahmen abziehen.

II. Eidgenössische Wehrsteuer
Irgendwelche Abzüge aus unselbständigem Erwerb

sind nicht zulässig, ausser den Beiträgen an die Lohn-
ausgleichskasse.

III. Neues Wehropfer
1. Lehrer, die noc/i im Amt stehen, sind wehr-

opferpflichtig:
a) für den Betrag einer Jahrespension, auf die sie

Anspruch gehabt hätten, wenn sie auf den 1. Januar

1945 alters- oder invaliditätshalber aus dem Amt ge-
schieden wären;

b) für die in die Witwen- und Waisenstiftung für
die zürcherischen Volksschullehrer sowie in allfällige
zusätzliche Gemeindeversicherungen einbezahlten per-
sönlichen Beiträge.

2. Lehrer im Ruhestand sind wehropferpfliehtig:
a) für die laufende, vor dem 1. Januar 1945 fällig

gewordene Pension, deren Wert nach dem Lebens-
alter des betreffenden Lehrers am letzten vor dem
1. Januar 1945 beginnenden Geburtstag berechnet
wird (siehe Formular 2a komb. Seite 23);

b) für die in die Witwen- und Waisenstiftung für
die zürcherischen Volksschullehrer sowie in allfällige
zusätzliche Gemeindeversicherungen einbezahlten Bei-
träge, sofern die betr. Lehrer noch Mitglied der Stif-
tung bzw. der zusätzlichen Versicherungen sind.

Der Kantonalvorstand prüft zur Zeit zusammen mit
den Vorständen der Lehrervereine der Städte Zürich
und Winterthur und des Verbandes der Lehrer an den
staatlichen Mittelschulen die Frage der doppelten
Wehropferpflicht der aktiven und pensionierten Leh-
rer, die sich besonders bei der letztgenannten Gruppe
sehr hart auswirkt. Wir empfehlen den pensionierten,

Lehrkräften, soweit sie noch Mitglied der Stiftung und
allfällig zusätzlicher Versicherungen sind, mit der
Ausfüllung der Wehropfererklärung zuzuwarten und
im Falle, dass die Abklärung und deren Publikation
im «Pädagogischen Beobachter» nicht mehr vor Ende
Februar erfolgen kann, beim Gemeindesteueramt Frist-
erstreckung für die Einreichung der Wehropfererklä-
rung zu erwirken. Der Kantonafrorstond.

Schweizer Spende
Die Erziehungsdirektion teilt mit:
Die Stiftung «Pro Juventute» ist vom Präsidenten

der «Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten».
Herrn Alt-Bundesrat Wetter, gebeten worden, im Rah-

men der Schweizer Spende diejenigen Aktionen durch-
zuführen, an denen die Jugend direkt oder indirekt
interessiert ist. Die «Pro Juventute» wird u. a. am
3. und 4. März 1945 einen Abzeichenverkauf ins Werk
setzen, bei welchem da und dort auch Schulkinder
mitwirken sollen. Da der Verkauf der Abzeichen er-
fahrungsgemäss sich am Samstagvormittag am erfolg-
reichsten gestaltet, ersucht die «Pro Juventute», Leh-

rer und Schulbehörden möchten den angemeldeten
Kindern den Vormittag des 3. März freigeben. Die
Erziehungsdirektion erklärt sich angesichts der Be-
deutung der Aktion damit einverstanden. Da die
nächste Nummer des Amtlichen Schulblattes zu
spät erscheint, um die Lehrerschaft und die Ge-
meindeschulbehörden rechtzeitig zu orientieren, er-
suchen wir die Lehrerschaft auf diesem Wege, von
unserer Stellungnahme Kenntnis zu nehmen. Ueber
die weiteren Aktionen, welche die «Pro Juventute» zur
Werbung für die Schweizer Spende plant, wird ein
Kreisschreiben in einer der nächsten Nummern des

Amtlichen Schulblattes orientieren.
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